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K.L.Schmalz t

Naturschutztiatigkeit im Kanton Bern — 1966

Mit 3 Abbildungen und 2 Figuren
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A ALLGEMEINES

1. Die bisherige Berichterstattung

Im Bericht der Naturschutzkommission iiber die Jahre 1963, 1964 und 1965, der
im letzten Band der Mitteilungen erschienen ist (S.155—204), hat Dr. h.c. Hans
Itten erklart, daB er seine Berichterstattung damit abschlie3e.

Es geziemt sich, Wert und Bedeutung dieser Berichtsreihe hier zu wiirdigen.
Die 11 Sonderdrucke der jeweils zwei oder drei Jahre umfassenden Berichte
bilden fiir den Zeitraum 1941 bis 1965 eine hochst zuverlissige und gehaltreiche

1 Adjunkt der Naturschutzverwaltung bei der Forstdirektion des Kantons Bern.
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Darstellung iiber die Naturschutztitigkeit und iiber die Naturdenkméler im Kan-
ton Bern, um die wir zu beneiden sind. Wer je Auskunft benétigt iiber die Ent-
wicklung des Naturschutzes und iiber ein in diesem Vierteljahrhundert begriinde-
tes Naturdenkmal, findet sie in diesen Berichten. Sie enthalten alles Wissenswerte
und sind bereichert durch beigegebene Gutachten und Zusammenstellungen. Wir
erwiahnen zum Beispiel die Pflanzenlisten des «Toten Midli» bei Zweisimmen
(Dr. W.Liidi, 1958/59) und des Gebietes Martisberg, Pillon-Diablerets (Prof. Dr.
M. Welten, 1963—1965), die Angaben iiber die ornithologische Bedeutung des
Fanelgebietes (1958/59), das Verzeichnis der den Natur- und Heimatschutz be-
rithrenden gesetzlichen Erlasse (1945/46). Dafl auch Gebicete dargestellt sind, in
denen die Naturschutzabsichten scheitern muBlten, erhoht die bleibende Bedeu-
tung dieser Berichte: Der leider zerstorte Egelsee und sein Moor haben durch die
Beschreibung von Dr. W.Liidi und Prof. Dr. M. Welten (1957) wenigstens wis-
senschaftlichen Denkmalwert erlangt.

Anerkennung fiir die Berichtsreihe gebiihrt neben Dr. h.c. H.Itten aber auch
der Naturforschenden Gesellschaft Bern, die sie in ihren Mitteilungen erscheinen
lieB und die gewillt ist, weiterhin eine Berichterstattung iiber die Naturschutz-
arbeit im Kanton Bern zu veroffentlichen. Im Einvernehmen mit der Naturschutz-
kommission soll diese kiinftig alljihrlich durch die Naturschutzverwaltung erfol-
gen. Das entspricht einer Verlagerung der Naturschutzarbeit, die sich in den
letzten Jahren vollzogen hat, und die hier kurz darzulegen ist.

2. Von der Naturschutzkommission zur Naturschutzverwaltung

Als im Jahre 1941 die neu geschaffene kantonale Naturschutzkommission unter
der Leitung von Fiirsprecher Hans Itten ihre Titigkeit aufnahm, wurde der
groBBte Teil der Arbeit durch diese Kommission besorgt. Sie hat Geschifte und
Fragen des Natur- und Pflanzenschutzes nicht blol begutachtet und vorberaten
— wie es die Verordnung des Regierungsrates vom 28. Januar 1941 verlangte —,
sondern weitgehend auch die Bearbeitung der Beschliisse und deren Durchfiih-
rung iibernommen. Die Naturschutzverwaltung der Forstdirektion konnte sich bei
neuen Naturdenkmilern in der Regel darauf beschrianken, die Vorlagen zu priifen
und der Regierung zu unterbreiten, die Beschliisse zu eroffnen, die erforderlichen
Geldmittel zu beschaffen und bei der Ordnung der Aufsicht mitzuwirken.

Zu jener Zeit hiitte es der Personalbestand der Abteilung fiir Jagd, Fischerei
und Naturschutz bei der Forstdirektion nicht erlaubt, weitere Aufgaben zu iiber-
nehmen. Als nun auf Ende des Jahres 1957 der Prisident der kantonalen Natur-
schutzkommission altershalber aus dieser ausschied, bot sich die Ubergangs-
losung, dafl Hans Itten als Beauftragter der Forstdirektion weiterhin die Natur-
denkmiler betreute. Auf diese Weise konnte ein Ausbau der Naturschutzverwal-
tung aufgeschoben werden — um so mehr, als der neue Kommissionsprisident,
GrofBrat Dr. O. Friedli, sich vorwiegend der Begutachtungen annahm und diese
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Titigkeit nach seinem altersbedingten Riicktritt aus der Kommission auf Ende
des Jahres 1962 ebenfalls als Beauftragter der Forstdirektion fortsetzte.

Mit der Zunahme der Naturschutzarbeit dringte sich jedoch ein Ausbau der
Naturschutzverwaltung auf, und nachdem in der Novembersession 1963 ein
dahinzielendes Postulat von Grofirat Dr. P. Schorer von der Regierung und dem
Groflen Rat angenommen worden war, konnte am 1.Oktober 1964 die neu-
geschaffene Stelle eines Adjunkten der Naturschutzverwaltung bei der Forstdirek-
tion besetzt werden. Die Mitarbeit von Grofirat Dr. O. Friedli als Beauftragtem
war damals bereits beendet, withrend H. Itten seine Titigkeit abbaute und auf
einzelne Naturschutzaufgaben beschrinkte. Das Schwergewicht der Naturschutz-
arbeit verlagerte sich damit zur Naturschutzverwaltung, die gemdfl dem Dekret
vom 17.September 1958 iiber die Organisation der Forstdirektion einzig gehalten
ist, der Naturschutzkommission «alle wichtigen Projekte zur Begutachtung zu
unterbreiten, die den Naturschutz beriihren».

Diese Gewichtsverlagerung von der Kommission zur Verwaltung — mit der als
Ubergangslosung gedachten Tatigkeit ehemaliger Kommissionsprisidenten als
Beauftragte der Forstdirektion — darf nicht mildeutet werden. Sie stellt weder
eine Herabminderung der auBeramtlichen Naturschutzarbeit noch eine Aufwer-
tung oder gar Uberbewertung der Verwaltung dar, sondern ist einfach eine Folge
des zunehmenden Arbeitsumfangs. Bei jedem neuen Naturdenkmal — insbeson-
dere bei jedem Naturschutzgebiet — ist nach seiner Begriindung auch die Be-
treuung notig, und die zunehmende umfassende Verfechtung der Anliegen des
Natur- und Landschaftsschutzes bedingt zudem einen solchen zeitlichen Auf-
wand, daf} eine vorwiegend nebenamtliche Bewiltigung unmdoglich geworden ist.

Die Naturschutzverwaltung bleibt aber fiir die Erfiillung ihrer beiden Haupt-
aufgaben — Betreuung der Naturdenkmiler und Begutachtungen sowie MaB-
nahmen im Dienste eines umfassenden Naturschutzes — auf die Hilfe von Ver-
binden, Vereinigungen und Einzelpersonen sehr angewiesen. Eine gute Be-
treuung der Naturschutzgebiete ist am ehesten gewadhrleistet, wenn Leute aus
deren niherer Umgebung sich zur Verfiigung stellen. Und fiir den umfassenden
Naturschutz sind mdoglichst viele wache, unabhingige Mahner im Lande von
groBtem Wert — sclbst wenn sie gelegentlich der Naturschutzverwaltung etwas
unbequem fallen sollten! Der Verwaltung wird man es indessen nicht veriibeln,
daB sie jene Mahner bevorzugt, die nicht nur mit dem Finger auf MiBstinde hin-
weisen, sondern auch bereit sind, Hand anzulegen zu deren Beseitigung.

3. Die Neuordnung der freiwilligen Naturschutzaufsicht

Fine Moglichkeit zu aktiver Mitarbeit ist im Berichtsjahr neu geordnet worden,
indem die Forstdirektion am 19.Marz 1966 ein Pflichtenheft fiir die freiwilligen
Naturschutzaufseher herausgegeben hat. Wohl waren schon bisher auf Grund von
Art.7 der Verordnung vom 7. Juli 1933 {iber den Pflanzenschutz freiwillige Auf-
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seher fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung mit Ausweiskarten versehen wor-
den. Es erwies sich jedoch als notig, diese Aufsichtstitigkeit bestimmter zu ord-
nen, Bedingungen und Amtsdauer festzulegen sowie ein Dienstabzeichen zu schaf-
fen. Dabei wurde der Aufgabenbereich erweitert auf die gesamten Naturschutz-
vorschriften und auller dem Pflanzenschutz die Abfallbeseitigung und der Gew#s-
serschutz besonders erwiahnt neben der Aufsicht iiber die Naturdenkmiler.

Den freiwilligen Naturschutzaufsehern wird im Pflichtenheft nahegelegt, in
erster Linie belehrend und aufklirend zu wirken und Verstindnis fiir den Schutz
der Natur wecken zu helfen. Das setzt eine gewisse Uberlegenheit des Aufsehers
voraus, der andererseits gegen fahrlissig oder boswillig Fehlbare zur Strafanzeige
verpflichtet ist.

Die Naturschutzverwaltung nimmt alljihrlich bis Ende Midrz Anmeldungen
entgegen. Nach Priifung derselben erfolgt die Ernennung durch die Forstdirektion
auf bestimmte Amtsdauer. Die ncu ernannten Naturschutzaufseher gelten als
Organe der gerichtlichen Polizei, werden vom Regierungsstatthalter vereidigt und
erhalten durch diesen den amtlichen Ausweis und das Dienstabzeichen ausgehén-
digt.

Auf Jahresende 1966 waren 281 Personen im Besitze des amtlichen Ausweises.
Thnen gebiihrt Dank fiir ihre chrenamtlich ausgeiibte Tatigkeit, die eine Ergin-
zung zur Arbeit der staatlichen Aufsichtsorgane bildet. Diese ergdnzende Hilfe ist
notig, weil den Wildhiitern sehr groBe Aufsichtsgebiete zugewiesen sind und weil
die Polizei gerade iibers Wochenende (wo z.B. der Pflanzenschutz besonderer
Aufmerksamkeit bedarf) zunehmend vom StraBenverkehr beansprucht wird. Der
Einsatz der Wildhiiter und der Polizei zugunsten des Naturschutzes bleibt jedoch
von grofStem Wert und verdient nach wie vor alle Anerkennung.

B.NATURDENKMALER

1. Naturschutzgebiete

a) Drei Neuaufnahmen
Im Berichtsjahr wurden durch den Regierungsrat drei neue Naturschutzgebiete
in das Verzeichnis der Naturdenkmiler aufgenommen:

22.Februar 1966 Sense und Schwarzwasser

Seit Jahren ist aus den Reihen der bernischen Naturschutzorganisationen und
aus weiten Bevolkerungskreisen des Schwarzenburgerlandes immer wieder ge-
wiinscht worden, es seien Sense und Schwarzwasser unter Schutz zu stellen. Die
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Griinde dafiir waren vielfdltig: widhrend den einen die Bewahrung dieser noch

weitgehend unberiihrten Waldschluchten als natiirlicher Lebensraum fiir die Tier-

und Pflanzenwelt wichtig war, ging es andern mehr um den Erholungsraum mit
den vielen giinstigen Badegelegenheiten. Sowoh! die Freunde der Natur wie die

Badelustigen und viele Wanderer schdtzen aber die einzigartige Schluchtland-

schaft mit ihren hochaufgetiirmten, reichgeformten Felswidnden und den dazwi-

schen eingeschlossenen Talgriinden, wo Wasser und Kies, Auen und Wald in
mannigfaltigem Wechsel das Auge erfreuen.

Die drei wichtigsten Gesichtspunkte, die fiir die Unterschutzstellung eines Ge-
bietes mafgebend sein kOnnen, sind also hier in seltener Weise vereinigt:

— der Wert des natiirlichen Lebensraumes ist dadurch bestitigt, dafl zum Bei-
spiel Wanderfalke, Kolkrabe, GroBer Siger und FluBuferldufer als Brutvogel
nachgewiesen sind 2 und eine Gemskolonie heimisch ist,

— dem Erholungsraum mit seinen Badeplitzen kommt dank seiner Lage in der
Nihe der Stadt Bern und ihrer Vororte besondere Bedeutung zu,

— der Landschaftsschutz ist fir diese romantischen FErosionsschluchten mit
ihrem reizvollen Zusammenspiel von Fels, Wald und Wasser voll gzrecht-
fertigt.

Fiir das Ergreifen staatlicher SchutzmafBnahmen kann es nur erwiinscht sein,
wenn mehrfachen Interessen entsprochen werden kann. Dabei stellt sich die Auf-
gabe, mit den Schutzbestimmungen eine ausgewogene Beriicksichtigung dieser
verschiedenen Interessen zu gewihrleisten. Dem menschlichen Erholungsbediirf-
nis diirfen einerseits nicht wertvolle Lebensrdume der Tierwelt erschlossen und
geopfert werden, andrerseits sollen keine naturschiitzerischen Vorschriften erlas-
sen werden (z. B. Betretungsverbot, allgemeines Pflanzenpfliickverbot, totales
Verbot des Feueranziindens), die den erholungsuchenden Menschen unnétig
verdrieen miiB3ten. Fin verniinftiges Nebencinander der beidseitigen Anspriiche
setzt fiir ein so vielgestaltiges Naturschutzgebiet cine richtige Planung, eine Raum-
ordnung, voraus.

Die Verordnung tiber das Naturschutzgebiet Sense und Schwarzwasser betrifft
den Sensegraben — soweit auf Gebiet des Kantons Bern — von der Guggersbach-
briicke bis zum «Giu» westlich Mittelhdusern und den Schwarzwassergraben von
der Einmiindung des Lindenbachs unterhalb Wislisau bis zur Einmiindung des
Schwarzwassers in die Sense. Innerhalb dieses Gebietes, das auf einer Gesamt-
lingz von 30 km das FluBbett sowie den Talgrund und die bewaldeten Hinge ein-
schlieBt, mit einem gesamten Flicheninhalt von ungefihr 964 ha, sind folgende
Abschnitte als Zone A erklirt:

2 Wie eine Bestitigung fiir die Richtigkeit der Unterschutzstellung mutet es an, daf im
Sommer 1966 in der Breitenacherenfluh am Schwarzwasser ein Paar Felsenschwalben briitete
und 5 Junge aufzog. Damit ist diese Art erstmals im bernischen Mittelland briitend fest-
gestellt worden, und zugleich handelt es sich um die erste Nestanlage an Molassesandstein in
der Schweiz. (Rolf Hauri im Ornithologischen Beobachter 63, 1966, Heft 6, S.223—226.)
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— der Sensegraben von Punkt 733 westlich Nessleren bis Punkt 662 westlich
Schwarzenburg (61/2 km),

— der Schwarzwassergraben 250 m unterhalb der RoBgrabenbriicke bis 300 m
westlich Punkt 758 bei Breitenacheren (2 km) und von Punkt 742 &stlich
Buttnigen bis Punkt 617 siidostlich Nidegg (21/2 km).

Diese einen Drittel des Naturschutzgebietes umfassenden drei Teile der Zone A
(Flacheninhalt etwa 312 ha) sind die weglosen, wilden Schluchtteile, die als eigent-
liches Reservat fiir Tiere und Pflanzen gelten. Hier sollen keinerlei Verdnderun-
gen am bisherigen Zustand erfolgen, und es sind — im Gegensatz zum iibrigen
Schutzgebiet — auch keine Bauten und Anlagen im Dienste der forst- und land-
wirtschaftlichen Nutzung gestattet. Die Unzugéanglichkeit, die fiir die Natur den
weitaus besten Schutz darstellt, soll erhalten bleiben. Es besteht jedoch kein
Betretverbot, und wer diese Schluchtteile (die nie einen Wanderweg erhalten
sollen!) durchwandern will, muf in Gummistiefeln oder barful} sich durchschla-
gen. In der Zone A ist auch jedes Campieren verboten, wihrend es im iibrigen
Gebiet auf geordnete Weise gestattet ist, d. h. «auf den von den Gemeinden im
Einvernehmen mit der Forstdirektion und mit den Grundeigentiimern besonders
bezeichneten Platzen».

Besonderer Erwidhnung bedarf noch der Sensegraben zwischen der Sodbach-
briicke und der Schwarzwassereinmiindung. Dieser Abschnitt ist ausgelassen in
dem «Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmiler von natio-
naler Bedeutung», das 1963 von einer schweizerischen Kommission (KLN) her-
ausgegeben worden ist. Das iibrige Gebiet hat im Inventar Aufnahme gefunden,
wodurch die Bestrebungen zur Unterschutzstellung anerkannt und bestéirkt wor-
den sind. Grund fiir die besagte Liicke waren die MilitarschieBplitze und die
Hiauserkampfanlage, deren Vorhandensein die KLN als unvereinbar mit einem
Naturschutzgebiet betrachtete.

Die bernische Regierung ist dieser Auffassung nicht gefolgt. Sie erachtete es
als gegeben, diesen schonen Senseabschnitt (siehe Abbildung 1), in dem die weit-
bekannte Ruine Grasburg liegt, ins Schutzgebiet einzubezichen. Sie konnte das
tun in Kenntnis der Regelung, die nach jahrelangen Auseinandersetzungen zwi-
schen den militarischen Instanzen und den Vertretern der Gemeinden und des
Naturschutzes getroffen worden war, und die gemaf3 SchieBplatzbefehl vom Januar
1965 und zudienender SchieBplatzkarte folgendes ordnet:

— Es darf nur in genau abgegrenzten Rdumen der Schie3pldtze Torendli, Harris
und Ruchmiili geschossen werden. Das iibrige Gebiet unterliegt einem aus-
driicklichen Benutzungsverbot. «Verboten ist insbesondere die militdrische
Beniitzung des Senselaufes zwischen Sodbachbriicke und Guggerbachbriicke
sowie im Bereiche des Zusammenflusses Schwarzwasser und Sense.»

— Das SchieBlen ist auf bestimmte Waffen beschriankt, und es diirfen namentlich
keine grofleren Sprengladungen verwendet werden, die Gelindeverunstaltun-
gen zur Folge hiitten.



Abb. 1 Sensegraben zwischen Ruchmiihle und Einmiindung des Schwarzwassers,
aufgenommen vom Fluhrand bei P.661.3 von Max Berger, Bern.
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— Es darf nur von Montag bis Freitag geschossen werden.

— «Zur Vermeidung von Fischschidden diirfen Handgranaten und jede andere
Art von Sprengkoérpern unter keinen Umstidnden in Wasserldufen oder Tum-
peln zur Explosion gebracht werden.»

— Uber die Vermeidung von Land- und Waldschaden und iiber die Beseitigung
von Abfillen bestehen strenge Vorschriften, deren Innehaltung ein spezieller
Schieflplatzwart iiberwacht. So heifit es u.a.: «Die Verwendung einzelner
Biume und Baumgruppen als Ziele, oder eine Zielstellung, die zu deren Be-
schiddigung fiihrt, ist verboten. Das Schlagen von Bdumen und Strduchern zu
Tarn- und anderen Zwecken ist im ganzen Gebiet untersagt.»

— «Die SchieB- und Arbeitsplitze sind in tadellosem Zustand zu erhalten. Papier
ist zu verbrennen. Leere Konservenbiichsen aller Art diirfen von der Truppe
im SchieBgebiet weder deponiert noch vergraben werden, sondern sind in die
Unterkunft zuriickzunehmen.»

Die Bedeutung dieses Sensegraben-Abschnittes als Erholungslandschaft wird
durch die Beniitzung der militirischen Anlagen nicht hinfillig. Das Fernhalten
von Wochenendhiuschen und andern Bauten entspricht ja den Naturschutzbe-
stimmungen gleicherweise wie die vorbildlichen Vorschriften des SchieBplatz-
befehls iiber die Schonung von Biumen und Striuchern sowie iiber das Abfall-
wesen. Das Vorhandensein von groBen Parkplitzen erlaubt iiberdies an Sams-
tagen und Sonntagen den Badegiisten und iibrigen Besuchern des Ssnsegrabens
ein vorschriftsgemiBes Parkieren, wodurch es praktisch erst mdglich wird, das in
der Verordnung enthaltene Verbot des Fahrens und des Abstellens von Motor-
fahrzeugen im Schutzgebiet durchzufiihren.

Aus diesen Uberlegungen erfolgte kein Ausschlufl dieses teilweise vom Militar
beniitzten Sensegraben-Abschnittes aus dem Naturschutzgebiet. Die eidgendssi-
schen SchieBplatze sind in der Verordnung ausdriicklich vorbehalten «gemidf den
einschrinkenden Bestimmungen des SchieBplatzbefehls und der zudienenden
SchieBplatzkarte vom Januar 1965.» Anderungen dieses SchieBplatzbefehls sind
im Einvernehmen mit der Forstdirektion zu treffen — und es darf damit gerech-
net werden, daB seitens des Stabs der Gruppe fiir Ausbildung das bei den letzten
Verhandlungen erwiesene grof3e Verstindnis erhalten bleibt.

Fiir die Unterschutzstellung von Sense und Schwarzwasser wurde das gleiche
Verfahren gewihlt, das 1964 beim Schutz der Aarelandschaft Thun—Bern zur
Anwendung gelangte: der ErlaB einer eigenen Verordnung auf Grund von Art. 83
EG zum ZGB. Die Verhandlungen mit den zahlreichen betroffenen Grund-
eigentiimern, die Festlegung ihrer Parzellen in einem Plan und die Anmerkung
im Grundbuch, die bei Anwendung der Naturdenkmiler-Verordnung vom
29.Mirz 1912 erforderlich gewesen wiren, hitten einen kaum verantwortbaren
Aufwand erfordert. Ein solcher hitte sich auch nicht gerechtfertigt, weil es sich
zur groBen Hauptsache um bewaldete Hangparzellen hand:lt, fiir die eine Unter-
schutzstellung keine praktischen Folgen zeitigt, und deren bisher iibliche Nutzung
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weiterhin erfolgen kann. Es wurden jedoch vorgingig die sechs betroffenen Ge-
meinden begriiBt (Albligen, Guggisberg, Koniz, Oberbalm, Riieggisberg und
Wahlern), die sich alle zustimmend geduBert haben.

Die Verordnung trat mit der Publikation im Amtsblatt am 16.Mirz 1966 in
Kraft. Innerhalb der dreimonatigen Frist sind acht Einsprachen erfolgt (wovon
eine gesamthaft fiir sechs Grundeigentiimer am Schwarzwasser). Die Forstdirek-
tion befaft sich nun mit der Priifung dieser Eingaben, und sie wird hernach dem
Regierungsrat die endgiiltige Unterschutzstellung beantragen.

Seit Beginn der Bestrebungen fiir die Unterschutzstellung wurde mit den frei-
burgischen Instanzen verhandelt, damit auch der jenseits der Kantonsgrenze
liegende Teil des Sensegrabens eines entsprechenden Schutzes teilhaftig werde.
Durch Beschluf3 des Staatsrates des Kantons Freiburg vom 30. September 1966
ist die Unterschutzstellung der Senseschlucht in den Gemeinden Zumholz, Alters-
wil, St. Antoni, Heitenried und Ueberstorf genehmigt worden. Das Schutzgebiet
umfaflt das FluBbett, den Talgrund und die bewaldeten Hinge von der Guggers-
bachbriicke bis zum «Piiffel» bei Hangried, 1 km unterhalb der Einmiindung des
Schwarzwassers. Die Schutzbestimmungen stimmen weitgehend mit den berni-
schen iiberein und stiitzen sich auf die Art.24 und 25 des freiburgischen Bau-
gesetzes vom 15.Mai 1962.

29. April 1966  Frdschels-Weiher

Als Frischels-Weiher wird die volkstiimlich «Littloch» genannte alte Lehm-
grube westlich der Station Frischels bezeichnet, deren Ausbeutung lingst einge-
stellt und die heute zum Teil mit Riedgras, Schilf und Geholz bewachsen ist, zum
Teil offene Wasserflichen aufweist. Die unkultivierte Flache des «Liattlochs» im
Halte von 5,6 ha samt einem etwa 10 m breiten Kulturlandstreifen von 1436 m?
Inhalt zwischen Siidrand und StraBe sind durch Beschluf3 des Groflen Rates vom
8.September 1965 in den Besitz des Staates Bern iibergegangen. An die sich auf
Fr. 64 415.— belaufenden Kosten fiir die 57 607 m? trugen bei: Der Schweize-
rische Bund fiir Naturschutz Fr. 10 000.—, der Staat Freiburg Fr. 2500.— und
die Bernische Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz Fr. 2500.—. Der
Beitrag dieser ALA-Sektion erfolgte, weil sie seit Jahren versucht hatte, den
Fraschels-Weiher zu sichern — ein Wunsch, den nun der Staat erfiillte. Die Be-
teiligung des Kantons Freiburg war gegeben, weil das erworbene Gebiet zu /19 auf
dessen Boden liegt, und weil dieses Reservat der Bevolkerung und den Schulen
der freiburgischen Nachbarschaft in erster Linie zugute kommt (nicht umsonst ist
eine Eingabe des Ornithologischen Vereins von Kerzers und Umgebung an die
ALA Bern von 90 Personen aus Kerzers und Frischels unterschrieben worden!).
Im Gesuch an den SBN ist auf diesen Umstand besonders verwiesen worden zur
Rechtfertigung eines Beitrages der gesamtschweizerischen Organisation fiir dieses
interkantonale Reservat.
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Nach dem Kauf des «Littlochs» stellte sich die Aufgabe, dieses im Einver-
stindnis mit dem Kanton Freiburg als Naturschutzgebiet zu erkldren, unter Ein-
bezug eines Griingiirtels als sogenannte Pufferzone. Dank dem Verstindnis der
betreffenden Grundeigentiimer (Firma Aebi, Kraut & Cie., Wichtrach, Einwoh-
nergemeinde und Burgergemeinde Wileroltigen, Einwohnergemeinde Frischels)
gelang cs, kostenfrei eine etwa 100 m breite duBBere Zone zu schaffen. Wahrend
in der innern Zone — dem bernischen Staatsbesitz — jeder Eingriff in die Vege-
tation verboten und das Betreten nur auf den Randwegen erlaubt ist, kann die
duBere Zone nach wie vor landwirtschaftlich genutzt werden; es sind hier einzig
Bauten, Werke und Anlagen untersagt, die nicht dieser Nutzung dienen, und es
werden weder Zelte noch Wohnwagen geduldet und diirfen keinerlei Ablagerun-
gen erfolgen.

Die wichtigsten Griinde fiir den Ankauf und die Unterschutzstellung des
Frischels-Weihers sind:

— Im Raum des GroBlen Mooses zwischen Murtensee und Aarberg bildet der
Fraschels-Weiher das einzige noch vorhandene Ried- und Sumpflandgebiet
mit freien Wasserflichen. Je mehr das iibrige Land melioriert und intensiv
genutzt wird, desto mehr ist das Vorhandensein eines solchen Lebensraumes
als Naturschutzgebiet zu sichern.

— Das neue Naturschutzgebiet weist eine betriachtliche Grof32 auf und enthilt
verschiedene Biotope: Ried, Schilf, offenes Wasser, Schlick an den Rindern
des Weihers, Gebiischgiirtel mit Biumen. Es stellt daher einen giinstigen
Lebensraum namentlich fiir Vogel dar, die hier Nahrung und Brutstitte fin-
den. Der ornithologische Wert wird erhéht durch die Lage an einer bedeuten-
den VogelzugstraBBe. Aber auch den Amphibien, die sich bei uns in stindigem
Riickgang befinden 3, bietet das Naturschutzgebiet einen idealen Lebens-
raum. SchlieBlich findet auch jagdbares Wild (Fasane, Rebhiihner, Hasen,
Rehe) hier Zuflucht. '

— Der Weiher bildet mit seinen Strauchern und Baumen auch landschaftlich
eine willkommene Bereicherung der Gegend, die zufolge der intensiven Be-
wirtschaftung von Jahr zu Jahr kahler erscheint und ihren bisher erfreulichen
Baumbestand zusehends einbiiflt. Fiir den Naturfreund ist das Schutzgebiet
gut zuginglich, und es bieten sich ringsum giinstige Beobachtungsmoglich-
keiten, ohne dafl man ins geschiitzte Areal einzudringen braucht.

— Mit der Unterschutzstellung kann der immer wieder erfolgten Ablagerung
von Abfillen am Weiherrand gewehrt werden. Namentlich aber ist nun nicht
mehr zu befiirchten, daBB der Frischels-Weiher das Schicksal der beiden an-
dern kleinen Weiher in der Ndhe der Ziegelei erleide, die mit Ziegeleiabfillen
und Schutt bereits aufgefiillt worden sind.

3 In einer Eingabe des Zoologischen Instituts der Universitit Bern vom 30. November
1964 wurde auf den Riickgang der einheimischen Fauna hingewiesen und der Ankauf des
Frischels-Weihers befiirwortet. Dabei wurde auch dessen Bedeutung betont als Zentrum, von
dem aus eine stindige Regeneration der Fauna in der umgebenden Landschaft erfolgen kann.



DY9/'¥l PYBO6l

OE'6 DYEC'El (19uabunug) suoz asassny
: ‘s (wiIgabnympsumoy) auoz aseuw

P A #yj9sabunp upjdsuonoyabap wy

waguo

lsz E— -

++f+4¢0+++|

N938 Noinyy

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 5

NN

/17

18

U&quUE ZOFZQ!

]
S A

ooy

L&

NP &\\\
P r.n.wd. T o?...‘mp”..)lllllk iy
_ I W”- _O _.mv.\.. /.A/.l+ ++
i i

U

LT L A2

(2961 Joywy'n 3Q ubydsuonpiabay)
JaYI1aM - S|3YsD44
131q3bz)nyasinyopN

azuasbuauoy 2135500 410
[2zUDYSbUmYPDYOIG ™
bomssny ——
bunzuoipdwnog -
wnog
ysng 3
py
S8 1
uasulg
2 Spwwnsaqun g
biyduwns <
JSSD4y — -

4 44y

JONFITT

AN

————



96 Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern

Als erfreuliche Tatsache verdient erwdahnt zu werden, daB eine besondere
Kommission die Betreuung des neuen Naturschutzgebietes {ibernommen und —
mit Zustimmung der bernischen Naturschutzverwaltung als Aufsichtsbehdrde und
im Einvernehmen mit dem zustiindigen Wildhiiter — schon tatkriftig gewirkt hat.
Unter dem Vorsitz des Obmanns der ALA-Schutzgebiete und Mitglieds der ber-
nischen Naturschutzkommission, Dr. Hans Joss, Seminardirektor in Bern, geho-
ren ihr Ornithologen aus Kerzers, Frischels und Kallnach an. Vom sehr initiativen
Betreuer Dr. Urs Imhof, Tierarzt in Kerzers, stammt die Aufnahme des hier ab-
gedruckten Vegetationsplans. Auf diesem sind auch die Arbeiten ersichtlich, die
im Berichtsjahre freiwillig geleistet worden sind: Anlage eines Beobachtungs-
stands, Bau eines Randweges von diesem in siidwestlicher Richtung nach der
StraBBe, Bepflanzung des Landstreifens zwischen siidlichem Reservatsrand und
der StraBe, Mitwirkung beim gezielten Schilfschnitt, mit dem man die Verlan-
dung aufhalten will.

Fiir den im Kanton Freiburg, in der Gemeinde Frischels, liegenden Teil des
Schutzgebietes sind entsprechende Bestimmungen in Vorbereitung; ihr ErlaB ver-
zogerte sich durch den Hinschied des Prisidenten der freiburgischen Naturschutz-
kommission, Herrn Dr. O.Biichi, Ehrenmitglied des SBN (f 2.Juni 1966). Die
gute Zusammenarbeit zwischen freiburgischen und bernischen Betreuern hat —
wie erwdhnt — bereits begonnen.

12.Juli 1966 Niederried-Stausee

Im GroBen Rat des Kantons Bern begriindete am 17.September 1964 GroB-
rat Médder (Ferenbalm) eine Motion, wonach der Stausee Niederried nebst den
Uferzonen vom Kraftwerk Miihleberg bis zum Stauwehr Niederried im bisherigen
Zustand zu erhalten und unter den Schutz des Staates zu stellen sei. Der Motionar
erklirte, daB ihn die Sorge um das drohende Uberhandnehmen von Wochenend-
hidusern und namentlich von Motorbooten zu seinem Vorsto3 bewogen habe; er
pries die landschaftliche Schonheit dieses Stausees und seiner nihern Umgebung
und hob die Bedeutung als ornithologisches Reservat besonders hervor. Die Re-
gierung war bereit, die Unterschutzstellung dieses im Jahre 1913 kiinstlich ge-
schaffenen Sees weiter zu verfolgen, und der Grofle Rat nahm die Motion an.

Aus ornithologischen Kreisen war schon lange auf den Wert dieses Gebietes
als Lebensraum der Vogelwelt und insbesondere als Uberwinterungsstitte fiir
Schwimmvogel hingewiesen worden. Ernst Niggeler aus Lyss hat es seit 1950
jahrlich durchschnittlich 40—45mal besucht und auf dem Stausee, in der Oltigen-
matt und der Runtigenfluh 173 Vogelarten beobachtet, wovon 76 als sichere
Brutvogel des Gebietes.

Weitberiihmt ist der Niederried-Stausee als Uberwinterungsplatz zahlreicher
Wasservogel. Wiahrend der Monate Januar bis Mirz beleben durchschnittlich
deren 5000 den See, und in besonders kalten Wintern — so 1962/63 — konnen
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noch groBere Scharen festgestelit werden, die sich jeweils auf eisfreie Gewidsser
konzentrieren. Als Spitzentag darf der 13.Januar 1963 gelten, wo Ernst Niggeler
gegen 8500 Vogel zihlte von 16 verschiedenen Arten. Wir lassen dieses erstaun-
liche Ergebnis hier in Form einer «Rangliste» folgen:

2585 Tafelenten 17 Schellenten
2552 Stockenten 2 Moorenten
2352 Reiherenten 2 Zwergsiager
460 BlaBhithner 1 Gansesdger
226 Krickenten 1 Mittelente
170 Lachméwen 1 SpieBente
67 Zwergtaucher 1 Eiderente
31 Haubentaucher 1 Graureiher

Der Ornithologe Rolf Hauri urteilt hierzu: «Auf so kleinem Raum kann man
im Kanton Bern nirgends an einem See so groBartiges Leben beobachten. Auch
den besten Pldtzen in der Schweiz — wie etwa dem Stausee Klingnau oder dem
Untersee — steht der Stausee Niederried nur wenig nach. Es darf ruhig behauptet
werden, unser See besitze als Uberwinterungsgebiet fiir Enten europiische Bedeu-
tung.» (Beilage «Lebendige Natur» der Tagzss-Nachrichten vom 26.Oktober
1966.) — Mit der Erkldrung des Stausees als Jagdbanngebiet im Jahre 1956 war
ein wichtiger Schritt zugunsten dieses ornithologischen Refugiums erfolgt.

Die Verhandlungen fiir die Unterschutzstellung waren vorerst mit dem weitaus
grofiten Grundbesitzer des Gebietes, der Bernischen Kraftwerke AG, zu fiihren.
Diese zeigten sich dem Vorhaben durchaus wohlgesinnt, wiinschten aber eine
stidliche Begrenzung durch Ordinate 203, weil am oberliegenden Aareufer das
Atomkraftwerk Miihleberg vorgesehen ist und die Kiesaufbereitung bei Isleren
weiterbetrieben werden mufl. Dem Auslassen dieses Abschnitts aus dem Natur-
schutzgebiet konnte entsprochen werden, weil einmal die dargelegten Griinde
beachtenswert waren und weil sodann die BKW schriftlich zusicherten, dort keine
Wochenendhduser und dergleichen zu gestatten und die GieBe gegeniiber der
Vorderen Rewag ohne zwingende Griinde nicht zu beeintrichtigen. Als Kernstiick
des Naturschutzgebietes galt von Anfang an der Stausee mit seinen Gebiisch- und
Schilfinseln, das reizvolle Ried der Oltigenmatt und der steile Felshang der Run-
tigenfluh. Bei der getroffenen Abgrenzung sind diese verschiedenen Landschafts-
typen, deren enge Nachbarschaft in ornithologischer und landschaftlicher Hin-
sicht so reizvoll ist, vollstindig im Naturschutzgebiet inbegriffen, dessen Fldchen-
inhalt ungefihr 154 ha betriigt.

Ferner war zu verhandeln mit den Organen des Eidgendssischen Militdrdepar-
tementes wegen der seitens der BKW verpachteten SchieBanlage in einem Teil
der Oltigenmatt. Ein Verzicht auf diesen HilfsschieBplatz war nicht zu erreichen
— der Motionir hatte den Weiterbestand ausdriicklich anerkannt —, wohl aber
konnten bei der Vertragserneuerung gewisse Zusicherungen erwirkt werden. So
darf die Durchfiihrung der Flieger- und MinenwerferschieBiibungen den bisheri-



Abb.2 und 3 Der Niederried-Stausee vom gleichen Standort aus. -— 2 (oben): Baggerung
6. April 1929 (Fotosammlung BKW). —— 3 (unten): Aufnahme von Fotograf Max Lenz, Bern,
14. Mirz 1967. — Der Vergleich zeigt, wie der im Jahre 1929 noch spirliche Pflanzenwuchs
auf dem vormaligen Aareufer zugenommen hat und wie namentlich gegen das Heimwesen
Au zu eine (dieses verdeckende) langgestreckte Gebiisch- und Schilfinsel entstanden ist, die
den Stausee in zwei Teile gliedert und landschaftlich wie ornithologisch eine Bereicherung
bildet.
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gen Umfang nicht iiberschreiten, und der Schilf- und Riedbestand ist im heutigen
FlachenausmaB zu erhalten.

SchlieBlich muBten auch die Besitzer der ins Schutzgebiet einbezogenen Privat-
parzellen an der Runtigenfluh und in der Golaten-Au begriifit werden. Vor allem
war das kleine Heimwesen Au nordostlich Golaten vor der drohenden Uber-
bauung mit Wochenendhdusern zu bewahren. Es konnte am 1.Juni 1966 ein
Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen werden, wonach die ganze 243,7 Aren mes-
sende Parzelle ins Naturschutzgebiet aufgenommen und mit Bauverbot belegt
wird (mit Ausnahme von Bauten, die fiir die Wohn- und Landwirtschaftszwecke
des Eigentiimers notwendig sind). An die hierfiir aufzuwendende einmalige Ent-
schddigung haben die BKW die Hilfte geleistet — als freiwilligen Beitrag von
Fr. 20 000.—. Dies verdient um so mehr anerkannt zu werden, als die BKW fiir
die ihrem Grundbesitz durch die Unterschutzstellung auferlegten Einschrinkun-
gen keinerlei Forderung stellten. Andererseits diirfte es fiir die BKW nicht uner-
wiinscht sein, im Niederried-Stausce ein bekanntes Beispiel dafiir zu besitzen, daf
ein kiinstlicher Eingriff mit den Jahren zu einer Bereicherung der Landschaft
und des Lebensraumes fithren kann. (Sieche Abb.2 und 3.)

Diese Bereicherung zu bewahren ist das Ziel des Regierungsratsbeschlusses
vom 12.Juli 1966, der Verdanderungen jeder Art am gegenwirtigen Zustand ver-
bietet, «insbzsondere das Vermindern der bestehenden Ried- und Schilfflichen
sowie der Auenwald- und Gebiischzonen durch irgendwelche kiinstliche MaB-
nahmens». Der Beschlu3 enthdlt daneben die iiblichen Naturschutzbestimmungen
und untersagt diec Beniitzung von Motorbooten oder Ruderbooten mit Auflen-
bordmotor. Dieses Verbot wurde bei der Begriindung der Motion im Grofen Rat
besonders gefordert und blieb dort unwidersprochen, ist aber nun auf grofle
Opposition gestoBen — namentlich bei den Fischern und bei der Dorfbehorde
von Oltigen.

b) Zwei Erweiterungen

Neben diesen drei neuen Naturschutzgebieten, deren gesamter Flacheninhalt
tiber 11 km?2 betriigt, konnten zwei bisherige Gebiete um je eine wichtige Parzelle
erweitert werden:

Ins Naturschutzgebiet « Etang de la Gruére » wurde das Grundstiick Saigne-
légier Nr.541 (La Saignette) mit einer Fliche von 264 Aren einbezogen (RRB
vom 8. Februar 1966) und ins Naturschutzgebiet Gerzenseeund Umgebung
das Grundstiick Miihledorf Nr.114 (Biiel) mit 98,19 Aren (RRB vom 9. Dezem-
ber 1966). Wihrend fiir die erstgenannte Erweiterung eine Entschidigung von
Fr. 3000.— zu leisten war, konnte die zweite kostenlos erfolgen, weil die Organe
des EMD erfreulicherweise die Unterschutzstellung in einen Abtauschvertrag ein-
bedungen hatten.
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2. Botanische Naturdenkmiiler

Die Zahl der geschiitzten botanischen Naturdenkmiler ist im Berichtsjahr mit
82 gleichgeblieben, indem einer Neuaufnahme eine Streichung gegeniibersteht.

Gestrichen wurde durch RRB vom 19. August 1966 die RoBkastanie auf
dem Marktplatz in Zweisimmen. Dieser im Jahre 1952 geschiitzte Baum ist
hauptsédchlich wegen der rings bis nahe an den Stamm vorgenommenen Asphaltie-
rung krank geworden. Im absterbenden Zustand stellte der Baum eine Verkehrs-
gefahrdung dar, so daB3 er gefillt werden muBte.

Ins Verzeichnis der Naturdenkmaler konnte durch RRB vom 18. Oktober 1966
die «Tannenbiiel-Linde» in der Gemeinde Blumenstein aufgenommen
werden. Diese prichtige Sommerlinde, die dank ihrem Standort auf einer Hiigel-
kuppe weithin zu sehen ist, bildet eine wertvolle Bereicherung des Landschafts-
bildes. Es ist sehr erfreulich, daf3 die Unterschutzstellung dem Willen der Grund-
besitzer entspricht.

Vorlaufig geschiitzt wurden durch RRB vom 23.Dezember 1966 zwei grofe
Eichen bei Herzwil, die bedroht sind und deren endgiiltige Aufnahme zu
priifen ist.

3. Geologische Naturdenkmidiler

Bei der Unterschutzstellung von Findlingen ist seit einiger Zeit eine bewuBte
Zuriickhaltung geiibt worden. Denn einmal sind nun die bemerkenswertesten
erratischen Blocke weitgehend geschiitzt (in den Jahren 1940 bis 1964 wurden
allein 159 erratische Blocke oder Blockgruppen durch Beschliisse des Regierungs-
rates ins Verzeichnis der Naturdenkmailer aufgenommen!), sodann erscheint heute
der Schutz groBerer Lebensrdume und Landschaften als vordringliche Aufgabe,
und schliellich steht ein vereinfachtes Verfahren in Beratung. Fiir erratische
Blocke, die in Baugruben zum Vorschein kommen und auf 6ffentlichem Boden
(so in Schulhausanlagen) aufgestellt werden, sollte die Eintragung in ein Ver-
zeichnis geniigen — ohne daB} dafiir ein Regierungsratsbeschluf3 und die Anmer-
kung im Grundbuch erforderlich sind. In ein solches Inventar kénnten auch Find-
linge aufgenommen werden, deren Erhaltung nicht gefiahrdet ist oder deren gerin-
gere Bedeutung die Erklirung zum staatlich geschiitzten Naturdenkmal nicht
rechtfertigt. So wiirde die Aufnahme ins amtliche Verzeichnis den bedeutenden
und den gefihrdeten Findlingen vorbehalten. Ein Beispiel fiir solche schutzwiir-
dige Naturdenkmiler liefert der RRB vom 14.Juni 1966, mit dem sechs grofe
Findlinge sichergestellt wurden:

Der Unterbergstein (siidwestlich Blumenstein, Koordinaten 605 207/
175 818) ist schon im Jahre 1885 von Gilliéron erwihnt worden als groter Block
der Gegend (Beitriige z. geolog. Karte der Schweiz, Bd. 18, p.435). Im Jahre 1937
ist der Block bei der Verbauung des Bachbettes, in dem er liegt, erheblich verklei-
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nert worden, einmal um dem Bach ungehinderten Durchfiuf3 zu gestatten und
dann, um Material fiir die Schwellenbauten zu erhalten. Auf Fiirsprache des
damaligen Gemeindeprisidenten von Blumenstein unterblieb jedoch eine vollige
Beseitigung. Dabei mag wohl in Betracht gefallen sein, daB der Unterbergstein in
der Gegend als «Kindlistein» galt: Hier hole, so erzihlte man bis in unsere Zeit
hinein den Kindern, die Hebamme die kleinen Erdenbiirger. Mit seinen 50 m?
Inhalt ist der 5,5 m hohe Block noch heute sehenswert und als «Kindlistein» von
volkskundlichem Interesse.

Die Gasterngranitblocke am Muttlerain (westlich Weiher/Burgistein)
sind letzte Uberreste einstigen Blockreichtums in der Moranelandschaft von Burgi-
stein. Im Jahresbericht 1919 der Bernischen Naturschutzkommission schrieb
deren Prisident, L. v. Tscharner: «Die Allmend ob Burgistein war noch vor vier
Jahren mit zahlreichen Blocken aus Gasterngranit iibersdt und gab damit ein
instruktives Bild vom Terrain, wie es in unserem Land vor Urbarisierung des
Bodens ausgesehen hat. Leider hat jetzt die Aufteilung dieses Landstiickes an
Private zur Folge, daf zahlreiche Blocke zerstort werden.» Eine vollige Beseiti-
gung dieser Findlinge wdre vor allem deshalb zu bedauern gewesen, weil es sich
beim Gasterngranit um ein Gestein handelt, bei dem der Herkunftsort einwand-
frei feststeht. Da bis dahin erst ein Findling aus Gasterngranit geschiitzt ist (beim
SchloBportal Wimmis), dringte sich eine Sicherung dieses Leitgesteins auf. Zu-
dem ist eine schone Zweiergruppe (Koordinaten 604 090/182 070) in der Gegend
wohlbekannt als «Muttle-Chilchlis, bestehend aus einer 7,5 m hohen Pyramide
(dem Turm) und einem anstoBenden flachen Quader von 30 m?® Inhalt (dem
«Kirchenschiff»). Daneben hat man sich auf die zwei grofiten Blocke in 60 bzw.
120 m Entfernung beschriankt. Es sollen diese vier Findlinge mit einem Gesamt-
halt von 85 m? auf alle Zeiten einen Begriff des einstigen Blockreichtums vermit-
teln, wihrend der Beseitigung der iibrigen Blocke keine Hindernisse bereitet wer-
den.

Der Findling im Stierenweidhdlzli (6stlich Riischegg-Graben, Koordi-
naten 598 493/183 081) ist einmal durch seine Masse von gut 100 m? erhaltens-
wiirdig, die ihn zu einem der groBten Findlinge im Kanton macht. Da die Kalk-
findlinge weitherum fiir die Mortelbereitung in den einst zahlreichen Kalkofen
verwertet wurden, ist die Erhaltung dieses Blocks aus Tschingelkalk auch aus
petrographischen Griinden gerechtfertigt.

Diese sechs Findlinge verdienien demnach in mehrfacher Hinsicht den dauern-
den Schutz, dem sie dank der bedingungslosen Zustimmung verstindnisvoller
Grundeigentiimer nun unterstellt sind.

Beim Abschlufl dieses Jahresberichtes mdchte die Naturschutzverwaltung allen
danken, diz sie bei der Erfiillung ihrer Aufgaben unterstiitzt haben: vorab der
kantonalen Naturschutzkommission und ihrem Prisidenten, Forstmeister Aerni,
und den regionalen Naturschutzkommissionen, sodann den Behorden, Beamten,
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Vereinigungen, Grundeigentiimern und Helfern aller Stufen. Es konnten im vor-
liegenden Bericht nicht alle namentlich erwahnt werden, die es verdient hitten,
und es sei hier einzig noch hingewiesen auf eine Vereinigung, die sich fiir das
Zustandekommen des groBBen Naturschutzgebietes Sense und Schwarzwasser ein-
gesetzt hat und die auch bei dessen Betreuung mitzuwirken bereit ist: den Ge-
meinniitzigen Verein Wahlern-Albligen unter seinem unermiidlichen Priasidenten
Paul Stoll, Landwirt auf der Briille bei Schwarzenburg. — Vor allem aber gilt der
Dank dem bernischen Forstdirektor, Regierungsrat Dewet Buri, fiir das tatkraf-
tige Verstandnis, das er dem Naturschutz stets entgegenbringt.
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Der Findling im Stierenweidholzli
(Federzeichnung von Willy Fliickiger, Bern)

Neue Literatur iiber bernische Naturdenkmdiler

Réserve naturelle de la Combe-Créde. In der Schrift «<Les 75 ans du Club Alpin Suisse,
Section Chasseral», 8. 55—89, Beitrag von Dr. Ch. Krihenbiihl: Nature de Chasseral. (Als
Sonderdruck erschienen 1966, Imprimerie F.Favre, Saint-Imier.)

Naturschutzgebiet Gwattlischenmoos am Thunersee, Im Jahrbuch vom Thuner- und
Brienzersee 1966, S. 31—62; Beitrige von H.Itten (Der rechtliche Schutz), W. Strasser (Die
Pflanzenwelt) und Rolf Hauri (Neues von der Vogelwelt).

Findlingsreservat Steinenberg, Gemeinde Seeberg. Im Jahrbuch des Oberaargaus 1966,
S. 12—58, Beitrag von K.L.Schmalz iiber Steinhof-Steinenberg.



	Naturschutztätigkeit im Kanton Bern  : 1966

